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0 Einleitung  

Aufbauend auf den bereits bestehenden beiden Landschaftsrahmenplänen der Stadt 

Hannover (1991) und des Landkreises Hannover (1990) sollte eine Fortschreibung 

des Landschaftsrahmenplans (LRP) für die seit 2001 bestehende Region Hannover 

erstellt werden, die beide Gebietskörperschaften umfasst. Doch schon sehr bald 

wurde deutlich, dass es nicht möglich war, lediglich an die alten LRP anzuknüpfen 

und die Inhalte zu aktualisieren. Zu viel war inzwischen an methodischen Neuerun-

gen in der Naturschutzforschung geschehen, das nicht ignoriert werden konnte. 

Schließlich hatte sich auch der Nutzungsdruck im Ballungsraum Hannover entschei-

dend weiterentwickelt. Die Konflikte zwischen dem Schutz der Natur einerseits und 

der wirtschaftlichen Entwicklung andererseits sind noch einmal bedeutend größer 

geworden, als sich das bereits vor 20 Jahren abzeichnete. Nicht zuletzt ist auch die 

planerische Perspektive mit Gründung der Region im Jahr 2001 eine andere gewor-

den.  

So war der LRP der Stadt Hannover geprägt von einer sehr detaillierten Betrach-

tungsweise mit Schwerpunkt im Bereich der Ökologie urbaner Lebensräume und 

Freiflächenversorgung für die Menschen der Stadt Hannover. Die Biotopkartierung 

für den alten LRP der Stadt Hannover reichte bis auf Unterteilungen einzelner Klein-

flächen im besiedelten Bereich herab. Der LRP des Landkreises dagegen war ge-

prägt von Fragen der Natur- und Kulturlandschaft im großen Zusammenhang. Für 

einen konkreten räumlichen Bezug zu Flächen und Gebieten fehlten damals vielfach 

noch die entsprechenden Informationen und Datengrundlagen, so dass die heute 

erforderliche Bearbeitungstiefe damals nicht erarbeitet werden konnte.  

Für den nun vorliegenden neuen LRP bedeutete diese Situation neben einem Ge-

samtbearbeitungsgebiet von 2.300 km
2
 eine Veränderung des Betrachtungswinkels. 

Aus dem LRP der Stadt Hannover war zu übernehmen, dass hier und da eine detail-

lierte Betrachtungsebene erforderlich ist, um überhaupt Wesentliches zu erkennen 

und berücksichtigen zu können. Außerdem hat der Naturschutz in der Stadt längst 

belegt, dass naturschutzfachlich höchst Bedeutendes auch auf sehr kleiner Fläche 

vorkommen kann. Der LRP des Landkreises Hannover erwies sich als nicht detailliert 

genug, um den heutigen Anforderungen an ein modernes Planwerk zu genügen. Zu 

konkret sind die Anfragen der verschiedensten Fachrichtungen an die Konzepte des 

Naturschutzes geworden. Nicht zuletzt die Anforderungen des modernen Arten-

schutzrechtes und die Theorie des Biotopverbundes können in einem aktuellen LRP 

nicht unbeachtet bleiben. Der neue Landschaftsrahmenplan für die Region Hannover 

sollte aber auch die Landschaftsrahmenplanung in das digitale Zeitalter überführen 

und damit zukunftsfähig und fortschreibbar machen. 

Aufgrund dieser vielfältigen neuen Anforderungen und der gravierenden Änderungen 

in der Landschaft der Region Hannover konnten die beiden bestehenden Vorläufer 

nicht einfach Ăzusammenkopiertñ werden. Einiges an bereits erarbeiteten Grundla-

gen, vor allem der abiotischen Schutzgüter, konnte durchaus verwendet werden, 

aber Neues musste erarbeitet werden. Im Einzelnen bestand die Anforderung: 

 Zwei unabhängige vorhandene, im Maßstab uneinheitliche und nur auf Pa-

pier existierende Landschaftsrahmenpläne zusammenzuführen, 
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 Nachvollziehbarkeit und Transparenz (Gerichtsfestigkeit) in die Aussagen 

und Bewertungen des LRP einzubringen, 

 Das neue, seit Dezember 2007 geltende Artenschutzrecht einzubinden und 

die sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Planung zu ziehen, 

 Einen konkreten Raumbezug für die planerischen Aussagen herzuleiten, 

 Ein Biotopverbundsystem zu planen (§ 20-21 BNatSchG), 

 Karten und die ihnen zugrunde liegenden Daten erstmals in digitaler Form 

aufzubereiten, um sie zeitgerecht präsentieren zu können und sie in digital 

fortschreibungsfähiger Fassung auszuarbeiten sowie mit abfragbaren Daten 

zu hinterlegen. 

Der vorliegende LRP verfolgt das Ziel, die Aussageschärfe für die Naturräume der 

Region zu erhöhen und auf konkrete Daten zu bauen, wo immer das möglich ist 

(räumliche Konkretisierung). Gleichzeitig wurde die in sich isolierte Betrachtung der 

zum Teil sehr kleinen ĂLandschaftsrªumeñ der Stadt Hannover, wie sie im alten LRP 

der Stadt Hannover nachzulesen ist, aufgegeben. Die Landschaftsräume der Stadt 

Hannover wurden - mit einigen Ausnahmen - in die naturräumliche Betrachtung der 

gesamten Region integriert. So wie es auch den naturräumlichen Vorgaben ent-

spricht. Aus den bestehenden Landschaftsrahmenplänen wurde übernommen, was 

möglich war. Vieles musste aber an die neuen Methoden und den neuen Wissens-

stand angepasst werden, so dass der neue LRP nur in Teilen eine ĂFortschreibungñ 

ist. Große Teile sind tatsächlich neu erstellt worden. 

Erstmals wurde eine Softwarelösung (Arc Gis 9.1, 9.3, 10.x, der Firma ESRI) für die 

Erstellung des LRP genutzt. Die Kartenwerke zum Landschaftsrahmenplan liegen 

damit nicht nur in einer am Rechner erstellten (Bild-) Form vor, sondern sind tatsäch-

lich für Abfragen nutzbar. Unzählige Daten sind aufgearbeitet und strukturiert worden 

und sind über die digitalen Karten abrufbar. Die Karten sind erweiterbar, veränderbar, 

anpassbar. Auswertungen, die bis jetzt nicht erstellt wurden, sind möglich und inhalt-

liche Erweiterungen über die Eingabe neuer Daten machbar ï und das ist neu: Der 

Aufwand für Änderungen einmal erstellter Themen ist vergleichsweise gering, soweit 

es sich nicht um Themen handelt, bei denen neue umfangreiche Geländedaten er-

hoben werden müssen.  

Mit dem neuen digitalen Landschaftsrahmenplan besitzt die Region Hannover nun-

mehr die Grundlage für ein echtes digitales Grundlagenwerk der Zukunft und damit 

einen unschätzbaren Datenpool, der anders als bisher im Umweltinformationssystem 

nicht nur Rohdaten, sondern ausgewertete und nach anerkannten Methoden bewer-

tete Informationen enthält. Auch für die Datenbank des Fachbereiches Umwelt sind 

wesentliche Fachdaten erarbeitet worden, die unabhängig vom LRP nun für jeden 

Interessierten in digitaler Form, zum Beispiel über ĂREGEO
1
ñ oder den Internetauftritt 

der Region Hannover der Öffentlichkeit präsentiert werden können.  

Der LRP ist dennoch nur eine Grundlage für die Erhaltung und Verbesserung der 

Biodiversität in der Region Hannover. Mit dem Planwerk ist die Naturschutzarbeit in 

der Region Hannover nicht beendet. Noch ist keine Erkenntnis des Landschaftsrah-

                                                   
1
 Webbasierte Informationsplattform der Region Hannover (Intranet mit der Möglichkeit der Öffnung ins Internet) 
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menplans als Maßnahme in der Natur umgesetzt. Zur Umsetzung bedarf es großer 

Anstrengungen.  

Vieles aus den alten Landschaftsrahmenplänen ist inzwischen umgesetzt worden. 

Dennoch hat auch die Steigerung der Intensität der Landschaftsnutzung ebenfalls 

nicht halt gemacht, z.B. in der Land- und Forstwirtschaft, bei Gewerbe-, Straßen- und 

Siedlungsbau. So sind viele positive Effekte des Naturschutzhandelns vielerorts 

durch Eingriffe in ihrer Wirkung wieder Ăneutralisiertñ worden.  

Dennoch war die bisherige Landschaftsrahmenplanung nicht umsonst und sie wird 

es auch in Zukunft nicht sein. Denn, wie stünde es um die Natur der Region Hanno-

ver, wenn es die Landschaftsrahmenplanung als zentrales Planungsinstrument der 

Unteren Naturschutzbehörde nicht gegeben hätte? 

Der Nutzer des Landschaftsrahmenplans kann sich am schnellsten über die Karten 

1-6 ein Bild über die Inhalte und Aussagen des Landschaftsrahmenplans machen. 

Die wichtigsten Daten sind hier in Form von Tabellen hinterlegt und abfragbar. 

Der vorliegende Hauptband ist als Nachschlagewerk konzipiert. Natürlich kann man 

den gesamten Hauptband lesen. Es ist aber auch möglich, bei den einzelnen 

Schutzgütern und Themen innerhalb der Schutzgüter tiefer einzusteigen, ohne das 

Gesamtwerk gelesen haben zu müssen. 

0.1 Rechtliche Grundlage  

Die Untere Naturschutzbehörde erstellt den LRP im übertragenen Wirkungskreis. Die 

Untere Naturschutzbehörde hat nach § 3 NAGBNatSchG einen Landschaftsrahmen-

plan (ĂLRPñ) auszuarbeiten und fortzuschreiben.  

Der LRP stellt für das Gebiet der Unteren Naturschutzbehörde einschließlich des 

besiedelten Bereichs rahmenhaft und gutachtlich nach § 3 NAGBNatSchG in Verbin-

dung mit § 10 BNatSchG folgende Sachverhalte dar: 

 Den gegenwärtigen Zustand von Natur und Landschaft sowie die voraus-

sichtlichen Änderungen, 

 die Teile von Natur und Landschaft, die die Voraussetzungen nach §§ 23 bis 

30 BNatSchG erfüllen, sowie die für sie erforderlichen Schutz-, Pflege- und 

Entwicklungsmaßnahmen, 

 die Teile von Natur und Landschaft, die Bestandteile der Kulisse von Natura 

2000 sind (§ 31-33 BNatSchG),  

 die erforderlichen Maßnahmen des Artenschutzes, 

 die sonst erforderlichen Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele und 

Grundsätze von Naturschutz und Landschaftspflege. 

Maßgebliche Richtschnur für die Erarbeitung des LRP sind die ĂHinweise zur Ausar-

beitung und Fortschreibung des LRPsñ (PATERACK et al. 2001) und die ĂRichtlinie 
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für die Ausarbeitung und Fortschreibung des LRPs nach § 5 Niedersächsischem 

Naturschutzgesetzñ (RdErl. d. MU v. 1.6.2001
2
). 

Der LRP der Unteren Naturschutzbehörde besitzt keinerlei Rechtskraft. Er ist 

ein unabgestimmtes Fachgutachten der Unteren Naturschutzbehörde und muss da-

her im Hinblick auf seine fachlichen Aussagen nicht mit anderen Fachbereichen ab-

gestimmt werden. Rechtskraft kann der LRP nur für diese Teile bzw. Aussagen ent-

falten, die in das rechtsverbindliche Regionale Raumordnungsprogramm der Region 

Hannover übernommen bzw. integriert werden. 

0.2 Inhaltliche Anforderung an den LRP 

Der LRP dient der Unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover als Grundlage 

für ihre Tätigkeit. Er stellt im räumlichen Zusammenhang dar, welche Maßnahmen an 

welcher Stelle notwendig sind, um die Biodiversität und die abiotischen Schutzgüter 

Boden, Wasser, Klima und Luft in der Region Hannover zu erhalten und, dringend 

erforderlich, sogar partiell zu verbessern. Er macht deutlich, in welchen Gebieten 

noch offene landschaftsbezogene Erholung in hoher Qualität möglich ist, wo aus 

bioklimatischen Gründen Kaltluftentstehungsgebiete mit Bezug zu belasteten Sied-

lungsräumen zu erhalten sind und betont zugleich die besondere Schutzwürdigkeit 

dieser Räume. Er stellt den Fachbeitrag des Naturschutzes zum Regionalen Raum-

ordnungsprogramm dar und gibt Hinweise auf besondere Werte des Naturschutzes 

bei raumbezogenen Planungen. Nicht zuletzt kann der LRP in der vorliegenden Form 

auf übergeordnete Ziele und Funktionsbeziehungen aufmerksam machen, die bei 

Betrachtung von Eingriffsvorhaben auf lokaler Ebene nicht erkannt und damit nicht 

berücksichtigt werden können (Biotopverbundsystem). 

Der LRP wird gemäß der Richtlinie und den Hinweisen in folgende Planungsschritte 

gegliedert: 

 Bestandsaufnahme und Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft 

und voraussichtliche Änderungen (Kap. 1-3), 

 Zielkonzept (Kap. 4), 

 Planungs- und Maßnahmenkonzept (Kap. 5). 

 

Gegenwärtiger Zustand von Natur und Landschaft 

Grundlage des im LRP auszuarbeitenden Ziel- und Maßnahmenkonzeptes ist eine im 

Optimalfall flächendeckend durchgeführte Erfassung und Bewertung (Kap. 1-3): 

 von wildlebenden Tier- und Pflanzenarten der streng geschützten, gefährde-

ten und charakteristischen Arten, wildlebenden Lebensgemeinschaften und 

ihrer Lebensräume sowie deren Beeinträchtigungen und Risiken (überwie-

gend liegen selektive Kartierungen vor, teilweise haben die Kartierungen re-

präsentativen Charakter), 

                                                   
2
 Die Richtlinie ist Ăabgelaufenñ und rein rechtlich nicht mehr gültig. Sie wurde jedoch inhaltlich weitgehend 

berücksichtigt. 
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 des Landschaftsbildes (Vielfalt, Eigenart und Schönheit) als Voraussetzung 

für das Landschaftserleben sowie von Störungen und Beeinträchtigungen der 

Möglichkeiten des Landschaftserlebens (flächendeckend), 

 der abiotischen Naturgüter Boden, Wasser, Luft und Klima in ihrer räumlichen 

und funktionalen Vielfalt als Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflan-

zen einschließlich ihrer Beeinträchtigungen und Beeinträchtigungsrisiken (flä-

chendeckend). 

 

Zielkonzept 

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und Bewertung der einzelnen Schutzgüter, 

deren gegenwärtiger Zustand ausführlich und flächendeckend beschrieben wird, 

werden mit den Zielen und Grundsätzen des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, wie sie in § 1 und § 2 des BNatSchG sowie in zahlreichen übergeordneten 

Planwerken (s. Kap. 2, fachliche Vorgaben) dargestellt sind, abgeglichen (Kap. 4, 

Zielkonzept). Schwerpunkt der Bearbeitung ist hier die räumliche Konkretisierung der 

Ziele für die einzelnen Naturräume bzw. für 852 Landschaftsteilräume.  

Wesentliche übergeordnete Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind: 

 Die Erhaltung und Förderung der naturraumtypischen Vielfalt an Arten und 

Lebensgemeinschaften, 

 die Erhaltung und Förderung natur- und kulturraumtypischer Landschafts-

strukturen (Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft) als 

Voraussetzung für eine ruhige landschaftsbezogene Erholung und das Land-

schaftserleben, 

 Lärmfreiheit, 

 belebte, funktionsfähige unbelastete Böden, 

 funktionsfähige unbelastete Wasserkreisläufe, 

 unbeeinträchtigte Luft und bioklimatische Ausgleichswirkungen. 

 

Planungs- und Maßnahmenkonzept 

Die sich aus der Gegenüberstellung von gegenwärtigem Zustand und angestrebtem 

Zustand ergebenden Maßnahmenvorschläge werden in Kap. 5 dargestellt. 

Durch Abgleich und Überlagerung der Ergebnisse und Aussagen der Bestandsauf-

nahme mit den Zielen des Naturschutzes werden die bestehenden Defizite räumlich 

konkret erkannt.  

Durch 

 Maßnahmen zur Sicherung von bereits wertvollen Teilen von Natur und 

Landschaft sowie solche zur 

 Verbesserung und Entwicklung von derzeit defizitären Teilen von Natur und 

Landschaft bzw. Funktionen, 

 Hinweise auf spezielle Artenschutzmaßnahmen und 
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 Hinweise zu Anforderungen an Nutzergruppen 

soll aufgezeigt werden, wie diese Ziele erreicht werden können. 

Der LRP hat die Aufgabe, im Maßnahmenkonzept diese konkretisierten Anforderun-

gen von Naturschutz und Landschaftspflege an die Funktionen und Räume der Re-

gion Hannover räumlich konkret in Text und Karten darzustellen. 

0.3 Methodische Hinweise 

Das methodische Vorgehen basiert grundsätzlich auf den Vorgaben des Runderlass 

des MU vom 01.06.2001 und den Hinweisen der Fachbehörde für Naturschutz zur 

Ausarbeitung und Fortschreibung des Landschaftsrahmenplans (PATERAK et al. 

2001). 

Im Hauptband des Landschaftsrahmenplans sind die wesentlichen Methoden, Er-

gebnisse von Bestand und Bewertung zusammenfassend dargestellt. Beschreibende 

Teile, etwa die Darstellung der Landschaftsteilräume, sind im Anhang zu finden.  

 

Bestand und Bewertung 

Die einzelnen Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften, Landschaftsbild (Viel-

falt, Eigenart und Schönheit), Boden, Wasser, Klima und Luft werden jeweils getrennt 

für sich bearbeitet und ihr gegenwärtiger Zustand sowie voraussichtliche Änderungen 

dargestellt. Der Bearbeitungsschwerpunkt liegt auf den Schutzgütern Arten und Le-

bensgemeinschaften sowie Landschaftsbild.  

Soweit möglich, wurden Vorinformationen berücksichtigt und ausgewertet. Hierzu 

gehört auch das Sichten, Prüfen und gegebenenfalls Aufarbeiten der im Umweltin-

formationssystem des Fachbereiches Umwelt bereits vorhandenen Rohdaten. Im 

Einzelnen wurden folgende Informationsquellen berücksichtigt:  

 Vorhandene Fachgutachten, 

 Literatur, 

 Informationen des NLWKN, 

 Informationen des NLfB, 

 Informationen der unteren Naturschutzbehörde der Region Hannover, 

 Informationen aus Datenabfragen bei sämtlichen Gemeinden und Städten im 

Regionsgebiet sowie Verbänden, 

 Datengrundlagen zu verschiedenen Themen aus dem Umweltinformations-

system der Region Hannover, 

 Informationen von Orts- und Sachkundigen. 

Die weiteren Schutzgüter des LRP (Boden/Wasser/Klima und Luft) wurden im We-

sentlichen auf bestehenden digitalen Datengrundlagen (Landesämter) erstellt. Eige-

ne Erhebungen wurden für die Schutzgüter Boden und Wasser gar nicht durchge-

führt. Das Schutzgut Klima/Luft wurde von einem externen Büro bearbeitet (GEO-

NET 2006, 2007), der Inhalt dieser Arbeit durch die AG LRP redaktionell angepasst 

und eingefügt. 

Die einzelnen Bestandsaufnahmen der Schutzgüter, die im Endergebnis in den Kar-

ten 1-4, dar¿ber hinaus aber in einer groÇen Zahl von ĂArbeitskartenñ dargestellt 
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werden, ermöglichten nach Abschluss der Arbeiten eine abschließende Bewertung 

des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft. Diese ist als Grundlage für 

das Zielkonzept unverzichtbar, aber auch für eingriffsbezogene Fragestellungen eine 

wichtige Grundlage. 

 

Zielkonzept 

Aufbauend auf der Analyse des gegenwärtigen Zustandes von Natur und Landschaft 

und einer Darstellung der übergeordneten Ziele des Naturschutzes, wie sie im Land-

schaftsprogramm Niedersachsen enthalten sind und für die Region Hannover in der 

Stellungnahme des NLÖ (heute NLWKN) von Juli 2003 aus landesweiter Sicht for-

muliert wurden, werden im Zielkonzept für die Schutzgüter programmatische Ziele 

und Zieltypen erarbeitet und textlich dargestellt. Zusätzlich erfolgt parallel zur Darstel-

lung des gegenwärtigen Zustandes eine räumliche Darstellung auf der Ebene der 

einzelnen Naturräume.  

Aufbauend auf diesen räumlich konkreten Zielbestimmungen und unter Zuhilfenahme 

der Daten über Vorkommen von Arten und Lebensgemeinschaften wurde ein Bio-

topverbundsystem für die Region Hannover entwickelt. Viele Populationen wildle-

bender Tier- und Pflanzenarten stehen durch räumliche Isolation und Verkleinerung 

ihrer Lebensräume kurz vor dem Aussterben. Daher stellt ein Biotopverbundsystem 

einen der Kernbereiche des neuen LRP dar. 

Für das Schutzgut Landschaftsbild wurde in ähnlich detaillierter Weise verfahren. Ziel 

ist es vor allem eine räumlich konkrete Darstellung zu erarbeiten, die nicht nur Zielty-

pen, sondern auch konkrete Ziele für die einzelnen Naturräume und die dort enthal-

tenen Landschaftsteilräume benennt. 

 

Für die Schutzgüter Boden, Wasser, Klima und Luft wurde analog verfahren. Der 

räumliche Konkretisierungsgrad ist allerdings schutzgutspezifisch wesentlich gerin-

ger. 

Im Umsetzungskonzept wird vorgeschlagen, mit welchen Schutzinstrumenten die 

jeweiligen wichtigen Bereiche geschützt werden sollen. Da umfangreiche Analysen 

auch der Schutzgüter Boden, Wasser und Klima/Luft vorliegen, können nun bei-

spielsweise bei der Ausweisung von Landschaftsschutzgebieten nicht mehr überwie-

gend nur die Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften und Landschaftsbild 

berücksichtigt werden, sondern auch z.B. Gebiete mit aus Naturschutzsicht wichtigen 

Böden (Kulturhistorische Böden u.a.) oder auch z.B. schutzwürdige Kaltluftentste-

hungsgebiete (solche mit Bezug zu Siedlungen). Das alles geschieht auf der Grund-

lage standardisierter Methoden, um die Nachvollziehbarkeit und Transparenz der 

Entscheidungen zu erhöhen. Begleitend zur Erstellung des Landschaftsrahmenplans 

wurde begonnen, große Teile der Schutzgebietskulisse an die neuen Anforderungen 

anzupassen (Einbindung von FFH-Erhaltungszielen, konkrete Schutzzwecke etc.). 

Für die Umsetzung des LRP ist es nicht nur von Bedeutung, konkrete Maßnahmen 

aus dem Abgleich der Bestandsaufnahmen mit den formulierten Zielen und Zieltypen 

zu entwickeln und diese räumlich konkret darzustellen. Ebenso erforderlich ist es, 

Anforderungsprofile für die wesentlichen Nutzungen von Natur und Landschaft und 

für Behörden und öffentliche Stellen zu formulieren. So kann aus Sicht des Natur-

schutzes deutlich gemacht werden, wo derzeit die Beeinträchtigungen am größten 
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sind und wie Beeinträchtigungen vermieden werden können. Die Anforderungen an 

Nutzungen sind daher ein wesentlicher Bestandteil des Zielkonzeptes, wenngleich 

sie eher allgemeinen Charakter besitzen. Wo möglich, wurden sie räumlich konkreti-

siert. 

Abschließend werden die räumlich konkreten Ziele des LRP, die sich fachlich aus 

den Bestandsaufnahmen und der Bewertung der Schutzgüter ergeben, für die 

Raumordnung und Bauleitplanung aufgearbeitet. Hier wird ein Vorschlag erarbeitet, 

wie die Ziele des Naturschutzes in die räumliche Gesamtplanung integriert werden 

könnten. Nur durch die Übernahme in das Regionale Raumordnungsprogramm 

(RROP) der Region Hannover können die naturschutzfachlichen Ziele des Land-

schaftsrahmenplans Behördenverbindlichkeit erlangen. Die Übernahme der Ziele des 

Naturschutzes unterliegt einem Abwägungsprozess mit anderen Zielen der Raum-

ordnung. Dieser letzte Schritt wird auf der fachlichen Arbeitsebene vollzogen und ist 

nicht Bestandteil des zu veröffentlichenden Planwerkes. Die regionalplanerischen 

Aussagen des Landschaftsrahmenplans werden als integraler Bestandteil des Regi-

onalen Raumordnungsprogramms rechtlich verbindlicher Teil der Raumordnung. Im 

Unterschied zu diesem Landschaftsrahmenplan, der die Ziele des Naturschutzes für 

die Region Hannover unabgestimmt wiedergibt, unterliegt die Integration der Natur-

schutzziele in das Regionale Raumordnungsprogramm der gesamtplanerischen Ab-

wägung. 
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1 Überblick über das Plangebiet 

1.1 Politische und geographische Übersicht 

Die Region Hannover liegt im südlichen Teil Niedersachsens und grenzt im Westen 

an die Landkreise Schaumburg und Nienburg/Weser, im Norden an die Landkreise 

Soltau-Fallingbostel und Celle, im Osten an die Landkreise Gifhorn und Peine und im 

Süden an die Landkreise Hildesheim und Hameln-Pyrmont (s. Abb. 1-1). 

 

 

Abb. 1-1:  Lage der Region Hannover in Niedersachsen 

Die Region Hannover liegt naturräumlich in einer Grenzlage zwischen dem südnie-

dersächsischen Berg- und Hügelland und dem niedersächsischen Tiefland. In ihrem 

Zentrum liegt die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover. Zusammen wird 

dieser Raum von etwas mehr als einer Millionen Menschen bewohnt (1,12 Mio.). Die 

Region Hannover ist damit das am dichtesten besiedelte Gebiet Niedersachsens und 

einer der bedeutendsten Wirtschaftsräume des Landes. Überregional, zum Teil bun-

desweit bekannt, ist das Steinhuder Meer, der größte Binnensee Norddeutschlands 

mit einer Fläche von rund 30 km
2
.  

Die Region Hannover wurde am 1. November 2001 als öffentlich-rechtliche Körper-

schaft gegründet. Der Landkreis Hannover und der Kommunalverband Großraum 

Hannover wurden zeitgleich aufgelöst. Die Region Hannover erstreckt sich über das 

Gebiet des ehemaligen Landkreises Hannover und der kreisfreien niedersächsischen 

Landeshauptstadt Hannover. Sie ist außerdem Rechtsnachfolgerin des Landkreises 
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Hannover und des Kommunalverbandes Großraum Hannover. Näheres ist im ĂNie-

dersächsischen Kommunalverfassungsgesetzñ geregelt. Die Region Hannover hat 

als erster Kommunalverband in Niedersachsen Aufgaben der Bezirksregierung Han-

nover übernommen, die zum 31. Dezember 2004 aufgelöst wurde.  

Sie ist Teil der ĂMetropolregion Hannover-Braunschweig-Göttingenñ. 

In Hannover kreuzen sich bedeutende Verkehrsachsen in Nord-Süd-Ausrichtung mit 

solchen der Ost-West-Richtung. Am Autobahnkreuz Hannover Ost treffen die 

BAB A 2 und die BAB A 7 aufeinander. Der Hauptbahnhof Hannover verknüpft unter 

anderem die Bahnstrecken Hamburg-München und Dortmund-Berlin. Über den Flug-

hafen Hannover-Langenhagen bestehen Flugverbindungen zum internationalen 

Drehkreuz Frankfurt/Main sowie zu zahlreichen anderen nationalen und internationa-

len Zielen im Linien- und Tourismusverkehr. Im Nahverkehr verfügt die Region Han-

nover mit dem Großraum-Verkehr Hannover über einen traditionsreichen Verkehrs-

verbund. In ihm sorgen unter anderem die S-Bahn Hannover und die Stadtbahn 
Hannover für eine hervorragende Verkehrserschließung. Beide sind im Zuge der 

Vorbereitungen zur Weltausstellung Expo 2000 erheblich in das Umland ausgeweitet 

und auch qualitativ verbessert worden. 

Der Mittellandkanal verläuft am Nordrand der Naturraumgrenze zwischen Börde und 

Weser-Aller-Flachland in West-Ost-Richtung durch die Region Hannover. Er verbin-

det Hannover für die Binnenschifffahrt über weitere Kanäle mit dem Ruhrgebiet, 

Hamburg und Berlin. Tab. 1-1 gibt einen Überblick über die Städte und Gemeinden 

der Region Hannover sowie die Entwicklung der Einwohnerzahlen.  

 

Tab. 1-1:  Städte und Gemeinden der Region Hannover und Entwicklung der 

Einwohnerzahlen 

Gemeinde/Stadt Fläche qkm EW 30.06.2006 EW 30.09.2010 

Gemeinde Isernhagen 59,85 22643 22857 

Gemeinde Uetze 140,86 20310 20153 

Gemeinde Wedemark 174,27 29165 29068 

Gemeinde Wennigsen 53,89 14102 14132 

Landeshauptstadt Hannover 204,18 515559 522019 

Stadt Barsinghausen 102,87 34160 33680 

Stadt Burgdorf
3
 112,57 29984 29897 

Stadt Burgwedel 152,86 20440 20498 

Stadt Garbsen 79,50 63073 61779 

Stadt Gehrden 43,24 14782 14526 

Stadt Hemmingen 31,72 18642 18616 

Stadt Laatzen 34,16 40019 40225 

                                                   
3 Die Stadt Burgdorf hat im Zuge der Online-Beteiligung zum Landschaftsrahmenplan darauf aufmerksam gemacht, dass 

die Angaben der  Tab. 1-1 nicht korrekt sind. Danach hat die Stadt Burgdorf eine Fläche von 112,34 km2, 29858 EW (2006) 

und 29602 EW (2010).  
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Gemeinde/Stadt Fläche qkm EW 30.06.2006 EW 30.09.2010 

Stadt Langenhagen 72,10 51004 52459 

Stadt Lehrte 127,69 43819 43296 

Stadt Neustadt am Rübenber-
ge 

358,97 45717 45144 

Stadt Pattensen 67,15 13901 13878 

Stadt Ronnenberg 37,89 23212 23181 

Stadt Seelze 54,08 33089 32802 

Stadt Sehnde 103,59 22622 22895 

Stadt Springe 160,13 29781 29292 

Stadt Wunstorf 125,67 41884 41082 

        

Summe insgesamt 2.297,24 1.127.908,00 1.131.479,00 

Quelle: © Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, 2001-

2010. LSKN-Online: Tabelle K1000014 - Landesbetrieb für Statistik und Kommunikations-

technologie Niedersachsen - Bevölkerung und Katasterfläche in Niedersachsen 

 

Mit einer Größe von ca. 2.300 km
2
 ist die Region Hannover fast so groß wie das 

Saarland (2.570 km
2
) und nach dem Emsland (2.885 km

2
) flächenmäßig der zweit-

größte Kommunalverband Niedersachsens. Das Gebiet reicht vom Deister und dem 

Kleinem Deister im Südwesten (Stadt Springe) bis zur Gemeinde Wedemark im Nor-

den, der Gemeinde Uetze im Osten und der Gemeinde Pattensen im Süden. Im Her-

zen der Region befindet sich die niedersächsische Landeshauptstadt Hannover mit 

ca. 204 km
2
. Diese ist in insgesamt 13 Stadtbezirke gegliedert (Mitte, Vahrenwald-

List, Bothfeld-Vahrenheide, Buchholz-Kleefeld, Misburg-Anderten, Kirchrode-

Bemerode-Wülferode, Südstadt-Bult, Döhren-Wülfel, Ricklingen, Linden-Limmer, 

Ahlem-Badenstedt-Davenstedt, Herrenhausen-Stöcken und Nord). 

 

Heutige Flächennutzung 

Wirtschaftliche Entwicklungen und ein großer Bevölkerungszuwachs haben in der 

Region Hannover dazu geführt, dass Siedlungen und Verkehrsflächen seit Jahrhun-

derten zunehmen. Viele Freiräume zwischen ehemals weit auseinander liegenden 

Ansiedlungen sind mittlerweile bebaut. Parallel zu dieser Entwicklung hat ein großer 

Strukturwandel in der Landwirtschaft dazu geführt, dass Nutzungen wie Wiesen und 

Weidegrünland zur Freiland-Tierhaltung stetig abnehmen, während die Flächengröße 

der zu bewirtschaftenden Äcker ständig wächst. Zuletzt hat diese Entwicklung einen 

Schub durch den Bau von Biogasanlagen bekommen. 
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Tab. 1-2:  Heutige Flächennutzung 

Tatsächliche Nutzung 

Region Hannover 

Katasterfläche (ha)  

1979 2009 

Insgesamt 228786 229063 

  Gebäude- und Freifläche 18674 25858 

   Wohnfläche 12392 15568 

   Gewerbe- u. Industriefläche 2901 3671 

  Betriebsfläche 2993 2695 

   Abbauland 713 1652 

  Erholungsfläche 2621 5597 

   Grünanlage 1047 3975 

  Verkehrsfläche 14531 16477 

   Straße, Weg, Platz 12743 14090 

  Landwirtschaftsfläche 141130 124596 

   Moor 6716 3848 

   Heide 1049 166 

  Waldfläche 41383 44595 

  Wasserfläche 6030 7215 

  Flächen anderer Nutzung 1424 2031 

   Unland 421 321 

   Friedhöfe - 550 

© Landesbetrieb für Statistik und Kommunikationstechnologie Niedersachsen, 2001-2010. 

Die Erhebungsmethoden des statistischen Landesamtes entsprechen nicht den Kartierdefi-

nitionen nach v. DRACHENFELS (2004). Eine Korrelation zu den ermittelten Angaben aus 

der CIR/Biotoptypenkartierung ist nicht  unbedingt vorhanden. 
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1.1.1 Naturräumliche Übersicht über die Region Hannover4 

Die Region Hannover liegt in einem Grenzraum verschiedener naturräumlicher Regi-

onen. Sie hat flächenmäßig bedeutende Anteile am Weser-Aller-Flachland im Nor-

den, den von West nach Ost an der nördlichen Mittelgebirgsschwelle verlaufenden 

Bördelandschaften sowie der von Süden nach Norden ausstreichenden Mittelge-

birgsregion, deren letzte Ausläufer mit Kleinem Deister und Deister die Region Han-

nover an ihrem Südwestrand erreichen. In der Grenzlage zwischen dem Mittelge-

birgsraum und dem nördlich angrenzenden Flachland liegt die etwa 230 km
2
 große 

niedersächsische Landeshauptstadt Hannover.  

 Die Geestlandschaft im Norden Hannovers im Weser-Aller-1.1.1.1

Flachland (Region 6) 

Fast zwei Drittel der Region Hannover gehören zur naturräumlichen Region des We-

ser-Aller-Flachlandes. Dieser Naturraum umfasst das Weser-Aller-Urstomtal und die 

südlich anschließenden flachwelligen Moränenlandschaften, die von Fluss- und 

Bachniederungen gegliedert werden und im Westteil ausgedehnte Hochmoorberei-

che aufweisen. Am Südrand, im Übergang zwischen Flachland und südlich angren-

zendem Hügelland treten stellenweise mesozoische Gesteine (vor allem Keuper, 

Jurakreide) an die Oberfläche. Die Morphologie des Naturraumes ist vergleichsweise 

schwach bewegt, steigt aber von Nordwesten nach Süden und Südosten kontinuier-

lich an, wobei Höhen zwischen 20 m und 95 m erreicht werden, überwiegend liegt 

das Gebiet aber zwischen 20 m und 40 m ü. NN. 

Das Weser-Aller-Flachland ist innerhalb der Region Hannover in folgende naturräum-

liche Haupteinheiten gegliedert: 

Á Untere Aller-Talsandebene (627) 

Á Obere Aller-Niederung (626) 

Á Hannoversche Moorgeest (622) 

Á Burgdorfer-Peiner-Geestplatten (623) 

Im nördlichen Teil des Weser-Aller-Flachlandes liegen die naturräumlichen Haupt-

einheiten Untere Aller-Talsandebene und Obere Aller-Talsandebene. Beide Natur-

räume streifen den nördlichen Rand der Region Hannover auf ganzer Länge. Ihr 

räumliches Zentrum liegt in der nordöstlich an die Region Hannover angrenzenden 

Aller-Niederung (Aller-Urstromtal). Im Vergleich zu den übrigen Naturräumen der 

Region Hannover ist das typische dieser Naturräume das flächenhafte Vorkommen 

trockener sandiger Böden mit entsprechend hohem Biotopentwicklungspotential. Die 

Landschaft ist aber geprägt von intensiver landwirtschaftlicher Nutzung (Spargelan-

bau, Kartoffelanbau, Zwiebelanbau) und ausgedehnten Nadelholzkulturen, so dass 

das überaus hohe Biotopentwicklungspotential der sandigen Standorte nur an weni-

gen Stellen sichtbar wird. In den Niederungen finden sich vereinzelt noch Feuchtwie-

sen, Erlen-Bruchwälder und sogar kleinflächig feuchte Eichen-Auwälder. Unter Forst-

leuten überregional für ihren Wuchs bekannt sind die ĂUetzer Erleñ und die Eichen 

                                                   
4
 Diese Beschreibungen orientieren sich an Meisel, S. (1959): Die naturräumlichen Einheiten auf Blatt 72,85,86. 

Geographische Landesaufnahme 1: 200.000, Naturräumliche Gliederung Deutschlands., Hrsg. Bundesanstalt 

für Landeskunde.  
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der ĂHerrschaftñ (ebenfalls Uetze). Beide werden von den Niedersächsischen Lan-

desforsten zur Gewinnung von Saatgut genutzt.  

Auf den höherliegenden trockeneren Flächen können sich bei entsprechend erhalten 

gebliebenen nährstoffarmen Bedingungen Sand-Magerrasen entwickeln. Teilweise 

sind diese noch kleinflächig vorhanden.  

Im südlichen Teil des Weser-Aller Flachlandes befinden sich die Naturrªume ĂHan-

noversche Moorgeestñ und ĂBurgdorf-Peiner-Geestplattenñ. Die Hannoversche Moor-

geest wird durch ausgedehnte Hochmoore geprägt (Totes Moor, Otternhagener 

Moor, Bissendorfer Moor, Altwarmbüchener Moor). Am Westrand dieser naturräumli-

chen Region liegt das Steinhuder Meer mit seinen vermoorten Randbereichen. Zwi-

schen den Moorgebieten liegen sandige und lehmige Grund- und Endmoränengebie-

te sowie Talsandflächen und die Auenlandschaft der Leine. Stellenweise treten Krei-

detone an die Oberfläche. Dieser Teil der naturräumlichen Region wird durch die 

Leineaue und die Auen kleinerer Gewässer wie Auter und Wietze gegliedert. Die 

Burgdorf-Peiner-Geestplatten bestehen vorwiegend aus flachwelligen Grundmorä-

nenplatten, die durch Fluß- und Bachniederungen gegliedert werden. Vereinzelt tre-

ten Kreidetone oder Mergel an der Oberfläche auf. Kleinflächig auch Lössinseln 

(Übergangsbereich zur südlich angrenzenden Lössbörde). Eine große Besonderheit 

ist das Auftreten der Kalk-Pfeifengraswiese, eine sehr seltene Grünlandvariante kalk-

reicher aber nährstoffarmer und feuchter Standorte (z.B. im NSG Hahnenkamp). 

Klimatisch nimmt das Weser-Aller-Flachland eine Übergangsstellung zwischen atlan-

tischen und kontinentalen Klimaeinflüssen ein. Während der westliche Teil im Be-

reich der Region Hannover vorwiegend atlantisch geprägt ist, zeichnet sich der östli-

che Teil bereits durch ein kontinental beeinflusstes Klima aus (höhere Sommertem-

peraturen und Jahresschwankungen der Temperatur, jeweils ca. um 1 Grad Celsius 

über den Werten der westlichsten Bereiche der Region, sowie geringere Nieder-

schlagsmengen vor allem in den östlichsten Bereichen).  

Dementsprechend weisen Vegetation und Fauna Besonderheiten auf. Einige atlanti-

sche Pflanzenarten erreichen in der Region Hannover die Ostgrenze ihrer Verbrei-

tung (z.B. Beinbrech - Narthecium ossifragum) während einige Kontinentale Arten 

dagegen die Westgrenze ihres Areals erreichen (z.B. Sand-Strohblume - Helicrysum 

arenarium). Bedingt durch diese klimatische Übergangslage ist das Potential an Ar-

ten in der Region Hannover besonders hoch. Aufgrund seiner vielen Moore und 

grundwassernahen Grünlandgebiete sowie kleinflächiger Heidegebiete und Sand-

Magerrasen sowie zahlreicher Sandabbaustellen auf den Höhenzügen der Geest, ist 

die naturräumliche Region des Weser-Aller-Flachlandes einer der wichtigsten und 

artenreichsten Amphibien- und Reptiliengebiete in Niedersachsen. Laubfrosch, 

Kreuzkröte und Knoblauchkröte, Schlingnatter und Kreuzotter, Zauneidechse sowie 

weitere Arten zählen heute noch zur rezenten Fauna, zum Teil in ansehnlichen Be-

ständen. 

Die Grenze vom Weser-Aller-Flachland zum Berg- und Hügelland mit seinen Löss-

börden an der Nordabdeckung des Mittelgebirges verläuft mitten durch den südlichen 

Teil der Stadt Hannover. 
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Foto 1:  Landschaftsraum Mardalwiese ï Übergang zwischen Weser-Aller-Flachland 

und Berg- und Hügelland, März 2011 

 Die Börde im Süden (Region 7) 1.1.1.2

Die Lössbörde verläuft in südwestlicher Richtung südlich an der Stadt Hannover vor-

bei durch das Regionsgebiet. Sie verbindet das Tiefland mit dem Hügel- und Berg-

land. Aufgrund ihrer geschlossenen fruchtbaren Lössdecke wird die Börde in erster 

Linie intensiv landwirtschaftlich genutzt ï und dies schon seit Jahrhunderten. Heute 

werden vor allem Zuckerrüben, Gemüse, Getreide, zunehmend auch Energie-Mais 

angebaut. Unterbrochen werden die ackerbaulich genutzten Lössbörden nur durch 

kleinere Höhenzüge, wie dem Benther Berg, dem Gehrdener Berg, dem Stemmer 

Berg.   

Im Untergrund steht ein mächtiger Salzstock an, was das Vorkommen zahlreicher 

Kalihalden in dieser Region erklärt. Die Kalihalden zeugen von der Nutzung des 

Salzstockes. An einigen Stellen sorgten in früheren Zeiten salzhaltige Quellen für 

einige floristisch interessante und schützenswerte Binnensalzstellen in der Börde-

landschaft, so z.B. an der Fösse zwischen Badenstedt und Davenstedt. Ausgehend 

von diesen natürlichen Vorkommen haben sich oftmals Lebensgemeinschaften aus 

salztoleranten Pflanzen und Tieren (z.B. Queller) hier und da am Fuße der Kalihal-

den bis heute erhalten. Lebensgemeinschaften, die ansonsten nur von der Nordsee-

küste bekannt sind. 

Von Westen nach Osten ist zunehmend kontinental geprägter Klimaeinfluss mit hö-

heren Temperaturen und geringeren Niederschlägen wetterbestimmend. Im östlichen 

Teil der niedersächsischen Bördelandschaft, schon weit außerhalb der Region Han-

nover, liegen die trockensten Bereiche Niedersachsens, was sich in dem dortigen 

Vorkommen kontinental verbreiteter Pflanzenarten äußert, die kleinflächig sogenann-

te ĂSteppenrasenñ im Braunschweiger Raum bilden (Regenschatten des Harzes). 

Solche echten Steppenrasen gibt es in der Region Hannover nicht.  
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Aufgrund klimatischer aber auch geologischer Eigenheiten wird die Börde in zwei 

Unterregionen gegliedert, wobei sich die östliche zum einen durch deutlicher konti-

nental geprägtes Klima, zum anderen durch ein sehr viel stärker bewegtes Relief 

abhebt. Der westliche Teil liegt überwiegend in der Region Hannover. Dieser Bereich 

der Börden besteht aus den Naturräumen: 

Á Bückeberg-Vorland (522) 

Á Calenberger Lössbörde (521) 

Á Braunschweig-Hildesheim-Lössbörde (520)  

Gegenüber dem historischen Bild hat sich die Fläche der Wälder in der Börde sehr 

verringert. Die übrig gebliebenen Waldbestände sind aber oftmals von hohem natur-

schutzfachlichem Potential. Die Buche dominiert die Wälder, doch finden sich in den 

Niederungen und entlang der Bachtäler Reste von Bruchwäldern und zum Teil bo-

denfeuchte Eichen-Hainbuchenwälder mit ausgedehnten Vorkommen des Bärlauchs. 

Kleine Flüsse und Bäche wie die Haller entwässern in die Leine. 

Entlang der Höhenzüge finden sich heute an Wegrändern und in kleineren Steinbrü-

chen (Gehrdener Berg, Stemmer Berg) Reste von Trockenrasenvegetation. Diese 

zeugen vermutlich von historischen Schaftriften, die möglicherweise ehemals aus 

den Trockenrasenlandschaften der Mittelgebirge über diese Höhenzüge in die Heide-

lebensräume des Niedersächischen Flachlandes führten.   

Aufgrund des großflächig offenen Charakters ist die Bördelandschaft ein Schwer-

punkt der Windkrafterzeugung geworden. Moderne Windräder prägen daher heute 

das Landschaftsbild der Börde, vor allem rund um Pattensen und Bennigsen, aber 

auch im Norden der Börde. 

Die Lössbörde gehört wohl naturschutzfachlich zu den am meisten unterschätzten 

Landschaften der Region Hannover. Die weiten, baumarmen Ackerlandschaften 

vermitteln zunächst einen kargen Eindruck, der wenig Typisches erwarten lässt. 

Doch haben die großflächigen baumarmen Landschaften teilweise steppenartigen 

Charakter und bergen das Potential für eine typische Lebensgemeinschaft aus ge-

fährdeten Arten wie dem hier charakteristischen Feldhamster, dem Rebhuhn, der 

Feldlerche und der Wachtel sowie weitere typische Arten offener und halboffener 

Lebensräume. Allerdings ist auch hier vielerorts der Nutzungsdruck und die Struk-

turarmut so groß, dass wenig Platz bleibt für die Ansprüche dieser typischen Arten 

der ĂSteppeñ. 

 Weser- und Leinebergland (Region 8) 1.1.1.3

Im Südwesten streift das Gebiet der Region Hannover eine weitere naturräumliche 

Region, flächenmäßig aber nur mit geringen Anteilen. Die naturräumliche Region 

Weser- und Leinebergland ist gekennzeichnet durch den Wechsel Iößbedeckter Be-

cken und Senken mit oft steil aufragenden und überwiegend aus mesozoischen 

Kalk- und Sandstein aufgebauten Bergen und Hügeln, die meist von Schichtstufen 

bzw. -kämmen gebildet werden. Der geologische Aufbau ist recht kompliziert, die 

landschaftliche Vielfalt entsprechend groß.  

Deister und Kleiner Deister sind die prägenden Mittelgebirgszüge der Region Hanno-

ver. Sie sind bis weit in das niedersächsische Flachland sichtbar (Steinhuder Meer, 

Stadt Hannover) und bereichern die Natur der Region Hannover außerordentlich. 

Ihre ausgedehnten Waldgebiete, schnell fließenden Quellgewässer bergen eigene, 

charakteristische Lebensgemeinschaften von hohem naturschutzfachlichem Rang 
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(u.a. Geburtshelferkröte, gestreifte Quelljungfer und Feuersalamander sowie Wild-

katze, neuerdings auch Luchs).   

Aus der Region Weser- und Leinebergland liegt in der Region Hannover nur der Na-

turraum Calenberger Bergland. 

 Die Stadt Hannover 1.1.1.4

Mitten durch die Stadt Hannover verläuft die Grenze zwischen den sandigen Geest- 

und Moorlandschaften des Weser-Aller-Flachlandes und den Börden im Süden. Wei-

ter untergliedert wird diese Grenzlage durch einige besondere geomorphologische 

Gegebenheiten. Von Süd nach Nord durchquert die Leineaue das Stadtgebiet und 

unterbricht die verschiedenen Naturräume durch ihren eigenen Charakter. Im Osten 

sind zahlreiche kalkreiche Mergelstandorte vorhanden, wovon vor allem der ganz aus 

Kalkmergel aufgebaute Kronsberg hervorzuheben ist.  

Die meisten Menschen glauben, dass diese naturräumlichen Gegebenheiten in einer 

großen Stadt wie Hannover aufgrund des hohen Nutzungsdruckes nicht mehr zur 

Geltung kommen. Wohnungsbau, Straßenbau, Ansiedlung von Gewerbe, Anlage 

öffentlicher Grünflächen und Parks mit fremdländischen Gehölzsortimenten, Klein-

gartenanlagen mit jahrzehntelang höchstem Einsatz an Pflanzenschutzmitteln, 

Sportstättenbau, Forst- und Landwirtschaft und viele andere Nutzungen überprägen 

das naturräumliche Potenzial tatsächlich ganz erheblich. Besonders im Winter ist es 

in der Stadt spürbar wärmer als im Umland. Aber naturräumliche und klimatische 

Eigenarten kommen auch innerhalb des Stadtgebietes zur Geltung, denn die Frei-

räume zwischen den bebauten Bereichen und gerade die Gebiete am Stadtrand sind 

oft noch erstaunlich wenig beeinträchtigt. Großflächige Land- und Forstwirtschaft 

fehlen. In den Wäldern dominiert deren Funktion als Erholungswald. Viele landwirt-

schaftliche Flächen sind in Besitz der öffentlichen Hand und werden nach natur-

schutzfachlichen Gesichtspunkten bewirtschaftet.  

Die standörtliche Kontinuität vieler Lebensräume, ein herausragendes Indiz für natur-

schutzfachlich hohe Bedeutung, zählt teilweise in Jahrhunderten. So bergen bei-

spielsweise die Rasen des Großen Gartens in Herrenhausen Pflanzenarten, die 

sonst nur in Magerrasen gedeihen (s. WILHELM 2006b), z.B. den Knöllchen-

Steinbrech (Saxifraga granulata). Überhaupt ist die Artenvielfalt pro Fläche an Pflan-

zen in der Stadt größer als im Umland, ein typisches Merkmal großer Städte (GARVE 

2007). Seltenste Käfer wie der Große Eichenbock (Cerambyx cerdo) haben letzt Re-

fugien in freistehenden und besonnten Uralteichen alter Siedlungskerne mitten in 

Hannover oder nutzen wie der Eremit (Osmoderma eremita) Jahrhunderte alte Park-

anlagen wie den Tiergarten. Charakteristisch ist aber gleichzeitig auch die hohe Dy-

namik von Standorten. Böden werden verdichtet, zugeschüttet und umgelagert. Was 

entsteht, sind typische urbane Standorte wie Industriebrachen und Ruderalfluren, die 

als typische Natur der Stadt, als urbane Natur bezeichnet werden. An Bahnhöfen, auf 

Industriebrachen, in Gewerbegebieten und Kasernen haben sich mitunter arten- und 

blütenreiche Magerrasen und wärmeliebende Hochstaudenfluren eingefunden, die 

für manch eine gefährdete Insektenart ein wichtiges, zum Teil letztes Refugium dar-

stellen. Besonderes Kennzeichen dieser urbanen Flächen ist der hohe Anteil an 

ĂNeub¿rgernñ unter den Tieren und Pflanzen.  

Gemeinsam mit den Jahrhunderte alten Resten der ursprünglichen Natur, die als 

Parkanlage, als stªdtischer ĂLandschaftsraumñ ohne intensive chemische landwirt-
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schaftliche Nutzungsgeschichte oder auch als ungenutzte Reststruktur, wie z.B. die 

hundertjährigen Mergelhalden in Höver, erhalten geblieben sind, bilden die Brachen, 

Schotterkörper der Gleisanlagen, jahrelang ungenutzten Bauflächen und Mergelhal-

den, ehemalige Standortübungsplätze und mehrere hunderte Jahre alte Wälder (Ei-

lenriede), Kleingartenanlagen und dichte Bebauung eine Gemengelage aus alten 

und jungen Lebensräumen, die im übrigen Teil der Region Hannover keine Entspre-

chung findet. Das Besondere der Stadt Hannover gegenüber den viel kleineren Städ-

ten des Umlandes ist die Häufigkeit solcher Lebensräume und ihre starke räumliche 

Verzahnung auf engem Raum. Diese Mischung sorgt für einen ungeahnten Arten-

reichtum mitten in der Stadt, der im Vergleich zu einer gleich großen durch Land- und 

Forstwirtschaft geprägten Fläche außerhalb der Stadt deutlich größer ist. Verstärkt 

wird dieser Effekt im Hannover noch durch die naturräumliche Grenzlage zwischen 

der an Nährstoffen überquellenden Börde und den mageren Moorniederungen im 

Norden Hannovers. 

Die naturräumliche Gliederung kann in Arbeitskarte 1-3 nachvollzogen werden. 

1.2 Historische Landschaftsentwicklung 

In Abhängigkeit von den naturräumlichen Voraussetzungen entwickelten sich die 

Landschaften Hannovers und ihre Nutzung recht unterschiedlich. Die Landschafts-

entwicklung in der Geest im Norden Hannovers mit ihren kiesigen Sand- und Lehm-

böden verlief anders als die Entwicklung der Bördelandschaften mit ihren sehr 

fruchtbaren Lössböden. In der Geest haben die Eiszeiten ein Mosaik unterschied-

lichster Standortpotentiale hinterlassen. Sandige, lehmige und schluffige Bereiche 

wechseln einander ab - kaum ein Boden erreicht aber nach heutigen Kenngrößen 

Ackerwertzahlen, die größer als 30 - 50 liegen. Während die ackerfähigen Böden in 

der Geest lange Zeit also nur verstreut zwischen nicht ackerfähigen Flächen gelegen 

sind, waren die hochwertigen und tiefgründigen Böden der Börde im Grunde flä-

chendeckend zu nutzen. Nur feuchte Geländesenken, in denen sich bodenfeuchte 

Wälder entwickelt hatten, blieben hier zunächst ausgespart oder wurden nach ihrer 

Rodung als Grünland genutzt.  

Erste Siedlungsspuren anfänglicher Landwirtschaft in der fruchtbaren Börde reichen 

6500 Jahre zurück. Die Geest dagegen wurde erst 1500 Jahre später in Kultur genom-

men (HAUPTMEYER 1994) und blieb daher, anders als die Börde, lange Zeit siedlungs-

frei. Eine kontinuierliche Besiedelung der fruchtbaren Börden, Ränder der Urstromtäler, 

Geest- und Terrassenanlagen sowie des siedlungsbegünstigten Bergvorlandes ist seit 

dem Anfang des ersten Jahrtausend nachgewiesen. Gemeinsam ist allen Entwicklungen 

das Einsetzen der Rodungen von Gehölzen und Wäldern zum Zwecke der landwirt-

schaftlichen Nutzung. Die Frühkolonisation unter Karl dem Großen führte zu erheblichen 

Rodungen. Dieser Prozess setzte sich als Binnenkolonisation bis ins hohe Mittelalter fort 

(HANNIG 1988). Man besiedelte die bisher unbesiedelten Nassgebiete und die großen 

Grenzwaldungen (Nordwald, Lauwald). Aber auch danach gewannen planmäßige Be-

siedlungen weiter an Bedeutung.  

Der Landausbau erfolgte in den feuchten Niederungen der Hannoverschen Moorge-

est Otternhagen/Langenhagen und in Flussmarschen sowie auf den kargen Geestrü-

cken, z.B. in Isernhagen. Diese Rodungssiedlungen wurden von dem Grundherrn in 

der Lage, Siedlungsform, Gemarkung und Siedlungsdichte festgelegt. Sie bildeten 
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eine klar überschaubare wirtschaftliche Größe und noch heute - nach über 670 Jah-

ren - ist die Siedlungsform klar erkennbar. Besonders deutlich lässt sich dies bei den 

Hagenhufendörfern (Straßendörfern) nachvollziehen. Für sie war neben der Sied-

lungs- und Flurform die Rechtsform von wesentlicher Bedeutung. 

Die Hagenhufendörfer entstanden ebenfalls in dieser Zeit (Langenhagen 1196/1248 

und Isernhagen) durch geplante Besiedlung - vorwiegend im 13. Jahrhundert - von 

Waldgebieten mit dem Ziel der Urbarmachung des Landes. Beginnend mit einer Hof-

stelle wurde Flur für Flur die Rodung des Waldes vorangetrieben. Neu angesiedelte 

Höfe schlossen sich lediglich seitwärts an das bisherige Dorf an und dadurch ent-

standen lange Reihen. Auch die Stadt Hannover wurde in dieser Zeit (1241) erstmals 

urkundlich erwähnt. 

Abb. 1-2:  Fluraufteilung und Besiedlung vor der Verkopplung im 19. Jahrhundert (Kopie 

der Verkopplungskarte)  

 
 

Abb. 1-3:  Kurhannoversche Landesaufnahme von 1764 - 1786 im Bereich Hagen   

 

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Urbarmachung&action=edit&redlink=1
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Eine weitere typische Siedlungsweise war die ĂAuenorientierungñ oder auch ĂTerras-

senlageñ vieler Dörfer. Gut nachzuvollziehen ist sie noch heute z.B. bei Mandelsloh 

im Norden Hannovers oder Koldingen im Süden. Hochwassersicher auf der Nieder-

terrasse der Leine die Dorflage, im holozänen Auenbereich Grünland und auf den 

Flussterrassen im Rücken der Dörfer die Ackerfluren ist eine typische Ausrichtung 

der Leinedörfer, wie sie auch heute noch nachgewiesen werden kann (s. SEEDORF 

1978, S:30). Sehr plastisch sind die Entstehungsformen und Typen der alten Sied-

lungen in SEEDORF u. MEYER (1996) beschrieben. 

Die Nutzung der Felder erfolgte mit der Dreifelderwirtschaft (Sommergetreide ï Win-

tergetreide ï Brache). Das Bild dieser agrarisch bestimmten mittelalterlichen Kultur-

landschaft ist sehr vielfältig gewesen. Je nach Bodenart, Wasserhaushalt und klein-

klimatischen Einflüssen war ein kleinräumiger Wechsel unterschiedlicher Nutzungen 

erforderlich. Die einzelnen Parzellen waren durch Heckensysteme gegen Zugriffe 

von Mensch und Tier geschützt. Diese Heckensysteme mit einzelnen Überhältern 

waren für weite Teile der Region Hannover zu dieser Zeit landschaftsprägend. Das 

Vieh weidete außerhalb der mit Hecken umzäunten landwirtschaftlichen Nutzflächen 

auf den Allmendeweiden.  

Der Ausbau der Geestsiedlungen verlief als Folge der ungünstigen Bodenverhältnis-

se wenig intensiv ab. Die Dörfer blieben kleiner, die Fluren konnten nicht zusam-

menwachsen, die Gemeinheiten waren um ein Vielfaches größer als in der Börde 

und allein manche plaggengedüngten Kernfluren (Plaggenesch) entwickelten sich zu 

kleinen Gewannfluren (HAUPTMEYER 1994). Die Dörfer der Moorgeest waren 

scheinbar regellos und mit wesentlich größeren Abständen in der Landschaft verteilt 

als die Ansiedlungen in der Börde. Dort hingegen war die Anzahl der Dörfer erheblich 

größer als in der Moorgeest (SEEDORF 1978).  

Fast alle Moore des Weser-Aller-Flachlandes wurden als Energielieferanten genutzt, 

indem der Torf gestochen und verheizt wurde. In den Mooren liefen ernste Vertei-

lungskämpfe ab, die z.T. heute noch am Verlauf der Gräben und Torfstiche ausge-

hend von der Lage der jeweiligen Gemeinde zu erkennen sind (z.B. Helstorfer Moor). 

Zwischen dem 13ten und 18ten Jahrhundert verschwand in der nördlichen Moorge-

est ein GroÇteil der Wªlder. ĂHier war aus dem mittelalterlichen Grenzwald, dem 

Lauwald, die Mecklenheide geworden. Die Heidebauernzeit hatte die Waldbauernzeit 

abgelºstñ (SEEDORF u.- MEYER 1996: 192). In dieser Zeit wurden weite Bereiche 

im Weser-Aller-Flachland als Heideflächen genutzt. Holzeinschlag, Brandrodung und 

massive Überweidung mit Schafen führten zu einer Ausdehnung der Heide und einer 

damit einhergehenden Devastierung der Landschaft. In manchen Gebieten entstan-

den Flugsandfelder und Dünen, weil die Nutzung so intensiv war und der Nährstoff-

entzug so groß, dass sich eine geschlossene Vegetationsdecke nicht ausbilden 

konnte. Dünen gab es von Natur aus an der Ostseite vieler niedersächsischer Flüs-

se, so auch an der Leine. So sind im Stadtgebiet Hannovers der alte Judenfriedhof 

zwischen Christuskirche und Technischer Universität Hannover, der in Hannover als 

Standort der Universitätsmensa bekannte Schneiderberg und auch der Glockenberg 

in Marienwerder Teile dieses Leine begleitenden Dünenzuges (SEEDORF 1978). 

Mit dem Beginn des Spätmittelalters verfielen in einigen Bereichen der Region Han-

nover Dörfer, besonders in der Börde. Es gibt verschiedenste Theorien zu den Ursa-

chen der Wüstungszeit. Als Ursache im Gespräch sind das Aufkommen von Seu-
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chen, eine Agrarkrise, eine Ballungstheorie, Kriege, Fehlsiedlung und die Meier-

rechtstheorie (SEEDORF u. MEYER 1996: 107). In dieser Zeit der Wüstung sind die 

Kulturflächen von den benachbarten Dörfern übernommen worden und daher nicht 

etwa einer natürlichen Entwicklung überlassen worden. 

Bis zur Mitte des 19ten Jahrhunderts entwickelte sich eine Ăartenreiche historische 

Kulturlandschaftñ mit im Vergleich zu heute sehr großen Populationen von wildleben-

den Tieren und Pflanzen. Eine so klare Trennung zwischen Wald-, Feld- und Grünflä-

chen, wie sie heute vorzufinden ist, hat es bis zu dieser Zeit nicht gegeben. Die Wälder 

wurden vielfach beweidet (Hudewälder) und besaßen daher eher einen lichten, parkar-

tigen und offenen Charakter mit fließenden Übergängen zu Buschwiesen und Heide-

flächen (SEEDORF 1978). Sie waren durch die Beweidung mit Haustieren sehr inten-

siv genutzt und hatten wenig gemein mit den heutigen, zumeist von der Schattholzart 

Buche dominierten und daher dunklen Wirtschaftswäldern. Das Bild einer solchen 

kleinräumig strukturierten, von Hecken, naturnahen Bächen und artenreichen Wiesen 

und Trockenrasen durchzogenen Landschaft ist vielfach bis heute Leitmotiv für die 

Landschaftsentwicklung. Selbstverständlich kann aber eine solche Landschaftsstruktur 

unter den heutigen Bedingungen nicht wiederhergestellt werden. 

Um 1780 wurde dieser Landschaftszustand mit der Erstellung der ĂKurhannover-

schen Landesaufnahmeñ, zugleich das erste flªchendeckende Kartenwerk, kartogra-

phisch niedergelegt. Diese topographische Landesaufnahme des Kurfürstentums 

Hannover ist das umfassendste und bei weitem wichtigste Kartenwerk, welches den 

Zustand der Landschaft im 18ten Jahrhundert dokumentiert.  

In den Jahren 1764-1786 schufen hannoversche lngenieuroffiziere dieses Karten-

werk im Maßstab 1: 21.333 1/3 (eine Verkleinerung auf M 1 : 25000 liegt uns heute 

vor (ENGEL 1978). Die Kurhannoversche Landesaufnahme liefert für den größten 

Teil des hannoverschen Gebietes ein zusammenhängendes Bild des Landschaftszu-

standes im 18. Jahrhundert, also noch vor der technischen Revolution der Landwirt-

schaft. Sie zeigt im farbigen Original die Verteilung von Ackerland, verschiedenen 

Grünländereien und unterschiedlichen Wäldern, Moor und Heide mit Straßen, Wegen 

und Triften in Verbindung mit Siedlungen (vom Einzelgehöft bis zur Stadt), Flüssen, 

Bächen und Seen so detailliert, dass ein Vergleich mit den modernen topographi-

schen Karten TK 1: 25.000 möglich ist. Mittlerweile liegt die historische Landnut-

zungskarte (Arbeitskarte 1-1), die sich zu größeren Anteilen auf die Kurhannoversche 

Landesaufnahme bezieht, sogar in digitaler Form vor. 

Die Kurhannoversche Landesaufnahme markierte aber zugleich auch das Ende der 

kleinteiligen Kulturlandschaft Hannovers. Sie war Grundlage für den von Hannover 

aus geleiteten Umbau der Feldflur, um die Intensivierung der Landnutzung zu ermög-

lichen. Mit der Einführung chemischer Düngemittel und Maschinen ab 1850 begann 

eine neue Zeitrechnung in der Landnutzung. Die rechtlichen und wirtschaftlichen 

Veränderungen des 19. Jahrhunderts mit  

 der Reform des Bauernrechts,  

 der Abschaffung der Naturalabgaben (Naturalleistung/Steuerreform),  

 der General- und Spezialteilung der Allmendeflächen,  

 der Verkoppelung der Feldmark,  

 der Mechanisierung in der Landwirtschaft,  

 der Spezialisierung in der Landwirtschaft,  
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 den ersten Anfängen der künstlichen Düngung in der Landwirtschaft,  

haben zu einschneidenden Veränderungen des Landschaftsbildes und der Lebens-

gemeinschaften geführt. Dieser Prozess zeigt in den unterschiedlichen naturräumli-

chen Regionen des "Weser-Aller-Flachlandes" und der "Börden" verschiedene Er-

gebnisse und hält bis heute an (s. DEUTSCHER RAT für LANDESPFLEGE 2006). 

Die jüngste Intensivierungswelle der Landnutzung erfolgt mit dem Erneuerbare Ener-

gien Gesetz (EEG) vom 29.3.2000. Mit diesem Gesetz werden erneuerbare Energien 

subventioniert. Nicht nur die Nutzung der Landschaft wird weiter intensiviert. Zuneh-

mend sind es auch nicht mehr die kleinbäuerlichen landwirtschaftlichen Betriebe, 

sondern Investoren aus Wirtschaft und Industrie, die riesig dimensionierte Biogasan-

lagen bauen und damit großflächig auf die Landnutzung (verstärkter Maisanbau) 

einwirken. 

Abb. 1-4: Fluraufteilung und Besiedlung in Hagen vor der Verkopplung im 19. 

Jahrhundert (Kopie der Verkopplungskarte) 

 
 

Abb. 1-5: Flurneuaufteilung und Besiedlung nach der Verkopplung im 19. Jahrhundert 

(Kopie der Verkopplungskarte). 
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In der naturräumlichen Region "Weser-Aller-Flachland" im Norden des Kreisgebietes 

wurde eine Generalteilung und Spezialteilung der Allmendeflächen durchgeführt, es 

ging überwiegend um die Verteilung von Bruchland, Moor und Heide. Im Zuge der 

Verkoppelung des Bruchlandes und der Moore wurden von den Landvermessern 

neue Wege und Grabennetze angelegt, die eine planmäßige Entwässerung einleite-

ten. Damit wurden auch feuchte Gebiete erschlossen, wurde die Umwandlung von 

Moor und Bruch in Wiesen und Weiden vorgenommen. Die trockenen Heideböden 

wurden aufgeforstet, so dass der Waldanteil in der "Weser-Aller-Flachland-Region 

heute erheblich höher als im vorigen Jahrhundert ist. Dies lässt sich auch deutlich in 

der Karte von "Le Coq" aus dem Jahre 1805 nachvollziehen, die jedoch nur einen 

Teil des Regionsgebietes abdeckt
5
. 

Die letzten Reste von Gemeinbesitz in der Region "Börden" wie Wälder, Anger, min-

dere Weiden, Rottekuhlen, Mergelkuhlen wurden im 19ten Jahrhundert aufgeteilt. 

Gemeinsam genutzte Wälder und Anger wurden durch "Generalteilung" an die ein-

zelnen Dorfschaften verteilt. Diese führten im Regelfall wiederum eine Spezialteilung 

durch. Innerhalb der einzelnen Dorfgemarkungen wurden sie durch Spezialteilung an 

die einzelnen Landwirte einer Dorfgemeinschaft vergeben. Oftmals wurde ein großer 

Teil der in den Privatbesitz übergegangenen Waldparzellen zur Gewinnung von 

Ackerflächen oder Grünland gerodet. Ein kleiner Teil verblieb im Besitz von sog. lnte-

ressentengemeinschaften. Im Bereich der "Börden" wurden Straßen, Wege und Bä-

che begradigt, neue Besiedlungsflächen angelegt und darüber hinaus die ersten 

Trassen für den Eisenbahnbau gezogen. Die Verkopplungskarten des Amtes für Ag-

rarstruktur aus dieser Zeit spiegeln diese Entwicklung deutlich. Die ohnehin schon 

schmalen Grünstreifen an den Wasserläufen wurden zu Ackerland umgebrochen. 

Der Zuckerrübenbau gewann in diesem Bereich der Landwirtschaft zunehmend an 

Bedeutung. Die einzelnen Dorfgemarkungen grenzten mit ihren Feldfluren meist un-

mittelbar aneinander. An den Wasserläufen befanden sich schmale Streifen von 

Wiesen und Weiden. Der ursprünglich vorhandene Auewald im Bereich der Bachnie-

derungen war vollständig gerodet, nur im Überschwemmungsgebiet der Leine zwi-

schen Koldingen und Hannover waren noch größere Stücke des feuchten Auewaldes 

erhalten.  

Mit der Aufteilung der Gemeinheiten, also der Allmendeflächen, an die Bauern, ihrer 

Loslösung von den bis dahin vorhandenen grundherrlichen Lasten (Bauernbefreiung) 

und der Verkoppelung, also der Zusammenlegung der verstreuten Besitzparzellen 

sowie dem Ausbau des Wegenetzes in der Feldflur, war der erste wesentliche Schritt 

in die großflächige Nutzbarkeit der Landschaft getan. Zunehmend löste sich die 

Landwirtschaft von den natürlichen Ausgangsbedingungen in den einzelnen Natur-

räumen. Meliorationen und Drainagen, Wegebau und andere Maßnahmen sorgten 

dafür, dass sämtliche bisher vorhandenen kleinräumigen ökologischen Nischen in 

der landwirtschaftlichen Feldflur verschwanden. Damit begann auch der Verlust der 

besonderen Eigenart der unterschiedlichen Landschaften Hannovers (s. Kap. 3.3.2). 

Die oben geschilderte unterschiedliche Entwicklung der zwei wesentlichen natur-

räumlichen Regionen in der Region Hannover lässt sich in der topographischen Karte 

im Maßstab 1 : 25000 nachvollziehen. Diese topographische Karte wurde durch die 

Königlich Preußische Landesaufnahme 1897 erarbeitet und im Jahre 1898/99 her-

                                                   
5
 Karte der Gegend an beiden Seiten der Weser von der Porta Westfalica bei Minden bis Nienburg, sowie der 

Gegend von Hannover, des Steinhuder Sees und der Grafschaft Lippe Bückeburg 
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ausgegeben. Das Kartenwerk liegt für die Region Hannover auch aus jener Zeit vor. 

Direkte Vergleiche über Veränderungen in der Situation sind beispielsweise anhand 

der Königlich Preußischen Landesaufnahme von 1897 und der topographischen Kar-

te von 1985 möglich. Abb. 1-6 und Abb. 1-7 machen den Verlust an Kleinstrukturen 

deutlich. Außerdem haben seit dem Beginn unseres Jahrhunderts viele Flächen 

durch Besiedlung, Industrie, Gewerbe und Verkehr ihren landschaftlichen Charakter 

verloren. Eine Entwicklung, die schon zu Beginn des Jahrhunderts an der Peripherie 

der Großstädte und der Mittelzentren begann und durch den Bau der Eisen- und 

Straßenbahn erheblich gefördert wurde. 

Abb. 1-6:  Preußische Landesaufnahme von Hiddestorf 1 : 25000 (von 1898) 

 

Abb. 1-7: Topographische Karte von Hiddestorf 1 : 25000 (von 1982)  

 

 

Seitdem fand ein erheblicher Bevölkerungszuwachs statt (allein im Zeitraum 1962-

1972 von 178 auf 262 Einwohner pro Quadratkilometer), so dass die Bevölkerungs-

dichte in der Region Hannover über den Durchschnitt im Bundesgebiet (249 E/qkm) 

stieg. Mit ca. 1.12 Millionen Einwohnern ist die Region Hannover heute der mit Ab-

stand bevölkerungsreichste Ballungsraum in Niedersachsen. Ein erheblicher Zu-

wachs in der Bevölkerung konnte nicht ohne den Bau entsprechender Wohngebiete 

und der dafür erforderlichen Infrastruktur realisiert werden. Der Flächenverbrauch der 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































